
Allgemeinverfügung der Stadt Offenburg 
über die Einschränkung privater Feierlichkeiten  

zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 

Die Stadt Offenburg erlässt folgende Allgemeinverfügung  

1. Die Durchführung privater Feierlichkeiten (wie beispielsweise Hochzeiten oder 
Geburtstagsfeiern) in allen Räumlichkeiten, die zu diesem Zweck vermietet, genutzt 
oder sonst zur Verfügung gestellt werden (u. a. in Restaurants oder dafür 
gewerbsmäßig vermieteten Räumen) mit mehr als 50 Teilnehmenden wird untersagt. 
Bei der Bemessung der Teilnehmerzahl bleiben Beschäftigte außer Betracht. 
2. Die Durchführung von privaten Feierlichkeiten in privaten Räumen (wie 
insbesondere Wohnräume) mit einer Teilnehmerzahl über 25 Personen wird 
untersagt.  
3. Ausnahmen von den Regelungen der Ziff. 1 und 2 erteilt die Abteilung Bürgerbüro, 
Sicherheit und Ordnung der Stadt Offenburg aus wichtigem Grund im Einzelfall, 
insbesondere wenn das öffentliche Interesse an der Durchführung der Feierlichkeit 
überwiegt. 
4. Für die Nichtbefolgung der Ziffern 1 und 2 dieser Verfügung wird die Anwendung 
von unmittelbarem Zwang angedroht. 
5. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der Bekanntmachung als bekannt 
gegeben. Sie tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft und gilt bis auf 
Weiteres. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bei der 
Stadt Offenburg Widerspruch erhoben werden. 
 
 
 
 
Offenburg, 09.10.2020 
Marco Steffens, Oberbürgermeister 
 
Hinweis:  
Gemäß § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG haben Widerspruch und 
Anfechtungsklage gegen die vorgenannten Maßnahmen keine aufschiebende 
Wirkung. 
Die Allgemeinverfügung sowie ihre Begründung kann während der Dienstzeiten bei 
der Stadt Offenburg, Abteilung Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung (Gewerbe, 
Sicherheit und Ordnung), Spitalstraße 2, 77652 Offenburg eingesehen werden. 


